
WOGENO für VIELE 
 
 

Mittwoch, 25. Oktober 2017 
18.00 bis 22.00 h 

 
Gemeinschaftsraum GBMZ 

Hohlstrasse 195, 8005 Zür ich 
Wogeno, Grüngasse 10, 8004 Zür ich 

Genossenschaft selbstverwalteter Häuser 

AG-Treffen 3 

Protokollnotizen 



18.30 h  Einführung | Ausblick | Intro  
 > Input UAG Solidar it ät – Claudia Kunz Mar tin / Franz Horvath 
 > Input UAG Miete WBF – Matthias Schlegel / Adr ian Rehmann 
 > Input UAG Kommunikation (P ilot Umfrage) – Carlo Nessi/Michèle Mor f 

 

Anschl.  Arbeitsgruppen LEBEN und FINANZIEREN 
 Fokusthemen LEBEN: 
 Aufgabenteilung HV/Geschäftsstelle ( letzte Lesung Aufgabenteilung) 
  
 Fokusthemen FINANZIEREN: 
 Mietmodell : Ver teilung nach Qualit ät , Ziel  200'000 CHF (39 CHF/W/M) 
 Mietzinsberechnung – St atuten (ev. Reglement) mit externem Exper ten 
 Solidar it ät – Kr iter ien objekt-/subjektbasier te Verwendung Soli-Fond 

 

  

21.30 h  Plenum – Zusammenfassung – Schluss – Ausblick 24.1. 
 Ausblick AG Treffen 4 24.1.2018 & Wogeno-Konferenz 17.3.2018 

AGENDA HEUTE 



Grundlagen für die AG-Sitzung: 
 

•  Statuten WOGENO und Reglement Solidaritätsfond 
•  Ergebnisse der 1. AG-Solidarität-Sitzung vom 19.9.17 
•  Ergebnisse zum Thema Solidarität aus AG Finanzen vom 2.10.17 

Thema und Ziel der AG-Sitzung: 
 

Ideen entwickeln für künftige Verwendung des Solidaritätsfonds 
 

INPUT UAG SOLIDARITÄT 
 
Claudia Kunz Martin, Franz Horvath 
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Einbezug Ergebnisse aus Diskussion AG Finanzen vom 2. 10. 17 zu 
Aspekten/facts, die bezüglich Kriterien der Solidarität miteinbezogen 
werden sollten: 

•  Mietzinserhöhung zur Deckung Verwaltungskosten 
•  Mietzinserhöhung durch Neueinschätzung 

Gebäudeversicherungswert 
•  Mietzinserhöhung durch anstehende wertvermehrende 

Investitionen in den Häuern 
Ist-Verwendung Solidaritätsfond: 
•  2/3 der Bezüge für Personen 
•  1/3 der Bezüge für bauliche Massnahmen 
WOGENO Mittelstand ≠ keine Gesuche aus Angst 
•  Es gibt Kündigungen in der WOGENO aus Geldnot 
•  Unterstützung durch Solifond für Mietzahlungen und 

Darlehen / Übernahme von Anteilscheinen 
•  Solidarität mit WEM? 
•  Kriterien Wohnungsvergaben günstige Wohnungen 
•  Beiträge Mitglied durch WOGENO in Solifond 
PORTAL/TÜRE für Eintritt in WOGENO, Möglichkeit sich eine 
Wohnung leisten zu können soll grösser und breiter werden  



AG Solidarität, Sitzung vom 16.10.17 
Reglement zu zwei Fonds der Genossenschaft Kraftwerk 1, geäufnet 
durch Mieter/-innen: 

•  Einkommensabhängige Beiträge 
(Selbstdeklaration) der Mieter/-
innen 

•  Subventionierung Mieter/-innen 
(Miete > 1/3 Einkommen, max. 
20% der Miete, jährlicher Antrag 
notwendig) 

•  Nach Finanzkraft der Mieter/-innen wird 
teilweise auf Anteilkapital verzichtet: 1/3 
müssen Mieter-/innen aufbringen, nach 
Sozialabzügen werden verbleibende 2/3 vom 
Kapitalfond übernommen. 

•  In begründeten Einzelfällen kann 
Unterstützung über 2/3 Reduktion des 
Anteilkapitals gesprochen werden 

Solidaritätskommission entscheidet über Subventionen, nicht Vorstand. 
 

Subventionen ermöglichen auch Personen mit tieferem Einkommen das Wohnen in der 
Genossenschaft und dienen Steuerung der besseren Durchmischung.  

Mietzinsfond 
Zweck: Verbilligung des Mietzinses 

Kapitalfond 
Zweck: Herabsetzung des einzuzahlenden 
Genossenschaftskapitals  
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Auszug aus dem "Reglement des Solidaritätsfonds" Genossenschaft Kraftwerk1 (
http://www.kraftwerk1.ch/assets/170703%20Solireglement.pdf) 
  
Art. 3 Der Mietzinsfonds 
Der Mietzinsfonds bezweckt die Verbilligung des Mietzinses. 
BewohnerInnen von Kraftwerk1 können aus dem Mietzinsfonds Leistungen erhalten, sofern 
  
•ihr Mietzins einen Drittel all ihrer Einkünfte übersteigt oder sofern diese Einkünfte das Existenzminimum  
gemäss Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, SKOS nicht übersteigen. Massgebend  
dabei ist das Total der Einkünfte (vor Abzügen) gemäss Steuererklärung. 
  
•der von ihnen anvisierte Flächenbedarf in einem adäquaten Verhältnis zur  
Personenzahl steht. Massgebend ist dabei das Reglement für die Vermietung von Wohnräumen.  
  
•kein steuerbares Vermögenvorhanden ist, das über dem steuerlichen Freibetrag liegt. Massgebend ist das Steuergesetz Kanton Zürich.Die 
maximale Solidaritätsleistung beträgt 20% des Mietzinses.  
In begründeten Einzelfällen kann die Solidaritätskommission besondere Unterstützungen sprechen. 

  
Art. 4 Der Kapitalfonds 
Der Kapitalfonds bezweckt die Herabsetzung des einzuzahlenden Genossenschaftskapitals, sofern dieses aufgrund der finanziellen Verhältnisse 
der Bewohnerin / des Bewohners nicht in voller Höhe einbezahlt werden kann.  
  
1/3 des erforderlichen Anteilkapitals muss von der Bewohnerin / dem Bewohner geleistet werden. Vom ihrem / seinem Vermögen, das nach der 
Zahlung von 1/3 Anteilkapital übrig bleibt, werden Fr. 20'000.- pro erwachsene Person und Fr. 10'000.- 
pro Kind (bis 16 Jahre, im gleichen Haushalt lebend) abgezogen (Sozialabzug). Der verbleibende Vermögensbetrag muss bis zur Höhe des zu 
leistenden Anteilkapitals als Anteilkapital eingesetzt werden.Massgebend ist das steuerbare Vermögen, berechnet nach der Steuererklärung 
Kanton Zürich. 
In begründeten Einzelfällen kann die Solidaritätskommission besondere Unterstützungen sprechen, die über eine 2/3-Reduktion des 
Anteilkapitals hinausgehen. 
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Informationen von Adrian zu Modell u. Prozess Stiftung PWG 
für individuelle Mietszinssenkung + Diskussionspunkte in der AG Solidarität dazu: 
 
•  Bewährtes Modell Stiftung PWG für Mietzinsvorbehalt, den alle Liegenschafts-

Bewirtschafter/innen – als Portal für Mietsenkungen – Mietinteressenten oder in 
laufenden Mietverhältnissen anwenden können 

•  PWG hat keinen Solidaritätsfond 
•  Mietzins-Rabatte werden als Vorbehalte ausgewiesen und periodisch geprüft 
•  Finanzierung der Vorbehalte durch geringere Erträge (weniger Gewinn) bzw. über das 

Eigenkapital 
•  Unterstützungsbeiträge werden situativ vergeben, Orientierung an Empfehlungen der 

Budgetberatung Schweiz (Anteil Miete am verfügbaren Einkommen) 
•  Entscheidungen werden durch den/die Bewirtschafterin der Liegenschaft gefällt. 

Zweck/Ziel: gute Durchmischung in den Häusern anstreben. 
•  PWG ist keine Genossenschaft = keine Eintrittsschranken durch Mitgliederbeiträge 

und Anteilscheine. 
 

Adrian: „Aus meiner Sicht ein einfaches, soziales und wenig schamvolles Vorgehen. Vor 
allem wenn es dafür halt so was wie einen Prozess gibt.“ 



AG Solidarität, Sitzung vom 16.10.17 
 

 
Diskussion Beiträge aus Solidaritätsfond bei Erwerb von teurem Baugrund: 
 
•  Möglicher Zweck: Darüber bestimmte Wohnungen für Einkommensschwache 

subventionieren 
•  Erläuterungen von Franz, warum Genossenschaften eher verzichten auf Erstellung 

subventionierter Wohnbau, finanziert durch öffentliche Hand (z.B. Auflagen zu Bau, 
Standard und deren Auswirkungen auf Bauvorhaben) 

•  Simone klärt ab, ob Verminderung des Anlagewertes durch Beitrag aus Solifond 
rechtlich haltbar wäre 

Frage: Wo macht Verwendung Gelder Solifonds am meisten Sinn, 
sodass dem Geist der WOGENO und dem Ziel des Wachstums entsprochen wird? 
 
(Weitere) diskutierte Ideen dazu: 
•  Durch Beiträge an Anteilscheine in gewissen Liegenschaften Leerstände 

vermeiden von Wohnungen, welche sich schwer an „mittelständische“ 
Genossenschafter/-innen vermieten lassen 

 



AG Solidarität, Sitzung vom 16.10.17 
 
 
 
•  Angekündigte Mietzinserhöhungen zur Deckung Verwaltungskostendefizit und 

Erhöhung des Eigenkapitals könnten für einige Mieter/-innen zur Belastung 
werden – Entlastung könnte zeitlich befristete Unterstützung durch Solifond oder/
und jährlich beantragte Beiträge sein  

•  Recherche für Umsetzungsideen und –möglichkeiten zur Verwendung des Solifonds 
durch eine zeitlich befristete Anstellung einer Fachperson 

 
Diskussion, wie Hemmschwelle gesenkt werden kann, 
damit Bewerber/-innen & Mieter/-innen sich getrauen, Subventionen zu beantragen: 
•  Hausvereine könnten dazu beitragen 
•  Bedingungen, um einen Antrag stellen zu können müssen transparent und sowohl für 

Bewerber/-innen als auch für Bewohner/-innen gut zugänglich sein 
•  Wie, worüber, durch wen und an wen werden die Bedingungen und Möglichkeiten für 

Anträge an den Solifond aktuell kommuniziert? Was könnte daran zukünftig verbessert 
werden? 

 



AG Solidarität, Sitzung vom 16.10.17 
 
Fazit – Vorschlag der AG Solidarität: 
•  Orientierung am PWG-Modell „Mietzinsvorbehalt“ und Fonds Kraftwerk 1 
•  separates Entscheidungsgremium (Solidaritätskommission) 
•  Ziel: (auch darüber) bessere Durchmischung erreichen 
•  Modell Kraftwerk 1: schriftliche Eingabe, Antragssteller/-innen müssen nicht persönlich 

„vortraben“. Wäre einfach zu kommunizieren und transparent. 
•  Anreiz bieten für Wohnungswechsel in Neubau mit höherem Anteilscheinkapital mit 

Übernahme Differenz durch Solifond für „interne“ Umzüger/-innen, bedingt auch: sie 
müssten bei Wohnungsvergabe bevorzugt werden. 
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Fazit zur Solidarität in aller Kürze 
 
-  Methoden/Instrumente gesucht um die Abhaltewirkung zu mindern 
-  Einführung einer von Vorstand/Geschäftsstelle unabhängigen Kommission prüfen 
-  Anwendungsspektrum erweitern (Miete, Anteilkapital, Soforthilfe bis institutionelle Hilfen 

z.B. IV greift) – vgl. Kraftwerk1 
-  Solifondsleistungen auch zur Durchmischung nach unten (einkommensschwache) einsetzen 
-  Tragbarkeitsregel anwenden: MZ = max. 1/3 des Einkommens 
-  Solibeiträge bis max. 20% des MZ 
-  Befristung prüfen 
-  Interne Mobilität fördern, damit eine günstigere Wohnung gefunden ist. Auch 

Hausvereinsübergreifend? 
-  Finanzierungsmodell notwendig (damit der Solifonds seine Aufgabe langfristig erfüllen kann) 

-  Am bestehenden System möglichst wenig ändern 
-  Auch Gebühren 

-  Hausvereine instruieren über Möglichkeiten und Mittel des Solifonds, stellen allenfalls Kontakt 
her (bleiben aber nicht involviert) 

Weiteres Vorgehen 
-  StG bearbeitet die Fragestellung weiter, zieht UAG vernehmlassungsweise bei 
-  Präzisierung statutarische Grundlage erforderlich (24.1.2018) 
-  Thementisch am 17.3.2018 

Protokollnotizen 



INPUT UAG Miete nach Wohnbauförderung 
 
Matthias Schlegel, Adrian Rehmann 
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Formale Anpassungen sind nötig: 
-  Aus OR-Revision Aktienrecht 
-  Neue Musterstatuten Wohnbaugenossenschaften Schweiz 
-  Vorgaben Stadt Zürich für Baurechtsnehmerin Wogeno 
 
Inhaltliche Anpassungen sind gewünscht: 
-  Aus Workshop und Echoräumen (Themenspeicher) 
-  Aus Weiterentwicklung in AG LEBEN & FINANZIEREN 
-  Aus organisatorischen Gründen (Prinzip Einfachheit) 
 
Weitere Anpassungen aus organisatorischen Gründen: 
→  Prozess der Mitwirkung und Zusammenarbeit im Alltag? 
→  Neue Instrumente für Tagesgeschäft (Zuständigkeiten)? 
→  Allenfalls neue Modelle der Selbstverwaltung? 

Fokusthemen AG Finanzieren 
Mietzinsmodell und Statutenrevision 
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Solidarität & Mietzinsfestsetzung 
Kurzerkenntnis Unter-AG Finanzieren vom 26.9. – Diskussion 2.10.2017 

Solidarität unter Genossenschaftsmitgliedern ... 
-  Zahlen Nicht-Wohnende genug? (3000 Mitglieder: 9 Mio. CHF x 1,5% = 135‘000 CHF Zinsgewinn/J) 

-  Kategorien Mitgliedschaft abstufen: DEPOSITO – IDEELL – WOHNEND 
 
Solidarität unter den Liegenschaften ... (aufgrund Input Franz) 
-  200‘-300‘000 CHF Ertragsbedarf = 38-50 CHF /M für 60 m2 zumutbar? 

(300‘000 CHF / 35‘115 m2 = 8,5-10 CHF/m2/Jahr oder 600 CHF für eine 60 m2 3-Zi-Wohnung =50 CHF/Monat) 

-  Flankierende Massnahmen? (Übergangsregeln, Abfederen SOLI-Fonds) 

-  Rechtfertigung für Gewinn gegeben? (zwingende Eigenkapitalverzinsung inklusive) 

-  Prinzip Rechtssicherheit zwingend einzuhalten! (Prinzip der Einfachheit anstreben) 

-  Mietzinse in Häusern PROPORTIONAL zur heutigen Verteilung! (weil bewährt) 

-  Grundsatz Rücksicht Standard einzuhalten! (Vergleich Gleiches mit Gleichem) 

-  Umgang Fassadenschmuck = Wohnwert im Haus! (verursacht durch hohe GVZ-Werte) 

-  Stossende Unterschiede abfedern? (innerhalb Grenzen WBF Teil-Gerechtigkeit schaffen) 
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Fazit zum Mietzinsmodell in aller Kürze 
-  Hintergrund der Qualitätsfaktoren erläutern 
-  Angabe der Differenz bzw. Unterschreitung Maximalmietzins gemäss Wohnbauförderung, 

ausdrücken in % 
-  Gewichtung bzw. Auswirkungen der einzelnen Faktoren erläutern 
-  Erhöhen Wertschätzung der Selbstverwaltung durch VS/GS muss verstärkt werden 
-  Mietzinsveränderung +200‘ bis +300‘000 CHF im Vorstand klären (Budget GS erstellen) 
-  Umsetzung mit flankierenden (Solifonds-) Massnahmen ist sehr wichtig  
-  Argumentation Notwendigkeit ist zentral (Belehnungshöhe, Verlust Verwaltung, EK-Verzehr) 
-  Stufenweise und schleichende Erhöhung durch GVZ-Wert, Verwaltungskosten und künftige 

wertvermehrende Investitionen kann zu Tragbarkeitsproblemen führen 

Weiteres Vorgehen 
-  UAG bearbeitet die Modelle weiter 
-  Ein zusätzlicher Termin der AG Finanzieren wird eingeschoben: 9.11.2017 11-13.30 h 
-  Ziel 1 Modell - aktueller Stand 2 Modelle (Stand 9.11.2017): 

M1_Proportionale Erhöhung anhand Differenz Wogeno-/WBF-Miete 
M2_Flatrate Verteilung 200‘ CHF auf 250-300 Whg (ohne zu hohe + wenige sehr „billige“) 

-   Präzisierung statutarische Grundlage erforderlich (24.1.2018) – durch beizuziehende 
Fachpersonen MIETRECHT & FINANZEN 

-  Thementisch am 17.3.2018 

Protokollnotizen 
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INPUT UAG Kommunikation 
 
Carlo Nessi, Michèle Morf 
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Fazit zur geplanten Mitgliederbefragung in aller Kürze 
 
-  Rücklaufquote ist sehr gut 
-  Die Antworten lassen sich insgesamt gut einordnen 
-  Die notwendige Zeit zur Beantwortung sollte wenn möglich reduziert werden 
-  Einige Fragen erübrigen sich und werden gestrichen 
 
Weiteres Vorgehen 
 
-  UAG arbeitet weiter – Befragung wird so laufen gelassen 
-  Persönlichkeitsschutz deklarieren (ausschliessliche Verwendung) 
-  Löschung der Datensätze aus der Pilotbefragung  
-  Ergebnisse werden am 24.1.2018 präsentiert - Schlussfolgerungen fliessen in die weitere 

Bearbeitung ein 
-  Themeninput (Referat) am 17.3.2018 

Protokollnotizen 
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Fortsetzung der Diskussion vom 2.10.2017 

Diskussion in der AG Leben 

Aufgabenteilung Geschäftsstelle - Hausverein 

Protokollnotizen 
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Aufgabenteilung Geschäftsstelle - Hausverein Protokollnotizen 
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Fazit der AG Leben zur vorangehenden Seite 
 
-  Grundsätzlich: Zentrale Datenhaltung im System W&W-Immotop auf der Geschäftsstelle 

-  Grundlagendaten wie Wohnungsmiete, Nebenkosten usw. sind vertragsrelevant, d.h. 
-  GS ist auf die zuverlässige Lieferung der Mutationsdaten durch die HV angewiesen 
-  Ziff. 1.8:  Bedeutung MieterInnenspiegel einschliesslich Datenbasis erläutern  
 

-  Ziff. 1.11: GS kontrolliert (K), Verantwortung (V) liegt beim HV. 
Ferner: Präzisierung: Grundsätzlich keine Nachschüsse seitens WOGENO in den 
Hausreparaturfonds der HV (unverschuldete, ausserordentliche Ereignisse vorbehalten) 

-  Ziff. 1.12: Die bisher jährlich 2-3 zur GS gelangenden Fälle konnte diese bisher (teilweise unter 
Vermittlung professioneller Unterstützung) gut bewältigen. Das Thema Ombudsstelle/
Schlichtungskommission soll infolge fehlender Akutheit nicht weiter verfolgt werden. 

 

Protokollnotizen 
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Aufgabenteilung Geschäftsstelle - Hausverein 

Fazit der AG Leben 
-  2.3: Die Durchführung der Wohnungsrücknahme und -übergabe soll durch die GS erfolgen. Da 

der HV i.d.R. die Instandsetzung an die Hand nimmt, wirkt er mit (M). 

Protokollnotizen 
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Aufgabenteilung Geschäftsstelle - Hausverein 

Fazit der AG Leben 
 
-  Kein Diskussionsbedarf 

Protokollnotizen 
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Aufgabenteilung Geschäftsstelle - Hausverein Protokollnotizen 
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Fazit der AG Leben zur vorangehenden Seite 
 
Der Ablauf und die Involvierung HV werden von der sBK geprüft. 
•  Es macht aktuell keinen Sinn flächendeckend zu informieren, denn es betrifft erst 

mittelfristig einige wenige Objekte. 
 
Folgende Punkte sollen ganz grundsätzlich gelten : 
-  Ziff. 5.1: Die Planung erfolgt weit vorausschauend und soll mit jedem HV schriftlich – jedoch 

mit einem grobe Zeitfenster - festgehalten werden. Die Feststellungen (z.B. Schäden oder 
Mängel) des HV müssen in diese Überlegungen über Terminierung und Projektumfang 
einfliessen 

-  Ziff. 5.2:  Die Projektdefinition ist eine sehr entscheidende Phase. Bei der Bedarfsanalyse soll 
der HV als Ganzes involviert werden. Das ist auch ein Aushandlungsprozess, für den es seitens 
sBK es minimale und maximale Standards braucht , damit 

-  die Kosten und damit die Mietzinsen im genossenschaftlich vertretbaren Rahmen bleiben 
-  Eine technisch, wirtschaftlich, ökologisch + funktional nachhaltige Lösung getroffen wird 
-  Die generelle Vermietbarkeit weiterhin gewährleistet wird. 

Protokollnotizen 
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Fazit der AG Leben 
-  Ziff. 7.3: sehr erwünscht, Ziff. 7.5 noch genauer ausführen, was gemeint ist. 
-  Ziff. 8.1-8.3: Subsidiaritätsregel oder individuell zu vereinbaren 

Aufgabenteilung Geschäftsstelle - Hausverein Protokollnotizen 
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Fazit aus der AG Finanzieren 
 
•  Nicht diskutiert 
 

Diskussion in der AG Leben Protokollnotizen 



Montag, 2. Oktober 2017   18-21.15 h 
Konsolidierung der heutigen Erkenntnisse 

AG-Treffen 2 

AG-Treffen 3 

AG-Treffen 4 

WOGENO-Konferenz 

Ausblick – Ablauf bis GV 2018 

WOGENO-Infoabend 

WOGENO-GV 

Mittwoch, 25. Oktober 2017  18-21.15 h 
Konkrete Lösungen – AG-Übergreifend 

Mittwoch, 24. Januar 2018  18-21.15 h 
Diskussion Statutenanpassungen 

Samstag, 17. März 2018   10-15 h 
Vorschläge auf dem Prüfstand – Werkstatt mit allen Hausvereinen 

Donnerstag, 3. Mai 2018   19 -21 h 
Info über Teilrevision der Statuten – Umsetzungsplan 

Dienstag 12. Juni 2018 
Beschlussfassung über Teilrevision der Statuten – Umsetzungsplan 



Ausblick 

Aktuelle vorgesehene Inhalte 
-  Ergebnisse der Mitgliederbefragung – erste Erkenntnisse 
-  Vorstellen Entwurf Zusammenarbeitsvereinbarung GS-HV sowie Prozessblätter 
-  Mietzinsmodell in den Statuten (Ergebnis der juristischen Beurteilung) 
-  Konzept der Solidarität (Kriterien Objekt & Subjekt) 
-  Vorschlag für Statutenrevision (rechtliche/formale Inhalte) 
-  ... 

Näheres folgt. 

AG-Treffen 4 Mittwoch, 24. Januar 2018  18-21.15 h 
Diskussion Statutenanpassungen 

Protokollnotizen 



WOGENO-Konferenz 

Ausblick 

Samstag, 17. März 2018   10-15 h 
Vorschläge auf dem Prüfstand – Werkstatt mit allen Hausvereinen 

 
Inputreferate 
-  Ergebnisse der Mitgliederbefragung 
-  ... 
 
Thementische – Werkstattarbeit 
-  Entwurf Zusammenarbeitsvereinbarung GS-HV 
-  Mietzinsmodell & Mietzinsberechnung der einzelnen Liegenschaften 
-  Kommunikation unter den HV - Konzeptvorschlag 
-  Mobilisierung Mitgliederpotentiale - Konzeptvorschlag 
-  Solidaritätsmodell WOGENO – Konzeptvorschlag (Zweckbestimmung Fonds, Belegung u.a.m.) 
-  ... 

Näheres folgt... 

Protokollnotizen 


